
 - 1 - 

Gebührensatzung 
 

zur Friedhofssatzung des Fleckens Delligsen für Fri edhöfe in 
den Ortschaften Delligsen, Grünenplan, Kaierde, Hoh enbüchen, 
Ammensen und Varrigsen sowie für die Benutzung der 
Friedhofskapellen im Bereich des Flecken Delligsen 
(in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 23.03.2 010) 

 
 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung vom 
22.08.1996 in der z. Zt. geltenden Fassung, der §§ 1, 2 und 5 des Nds. Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) vom 05.03.1986 (GVBI. Seite 79) in der z. Zt. geltenden 
Fassung und des § 27 der Friedhofssatzung vom 24.11.1988 hat der Rat des 
Flecken Delligsen in seiner Sitzung am 10.12.1997 folgende Gebührensatzung 
erlassen: 
 
 

§ 1 
 

Benutzung 
 
Für die Benutzung der Friedhöfe des Flecken Delligsen, Grünenplan, Kaierde, 
Hohenbüchen, Ammensen und Varrigsen werden die in dieser Gebührensatzung 
festgelegten Gebühren erhoben. 
 
 

§ 2 
 

Gebührenpflichtige 
 
1) Gebührenpflichtig sind der Antragsteller und der Nutzungsberechtigte. 
2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
 

Entstehen der Gebührenpflicht 
 
Die Gebührenpflicht entsteht mit Erbringung der Leistung. 
 
 

§ 4 
 
(1) Die Heranziehung der Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid. 

Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides zu zahlen. 

 
(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
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§ 5 

 
Gebührentarif 

(in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 23.03.2 010) 
 
I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 

(einschl. Einebnung der Grabstätte nach Ablauf des Nutzungsrechts) 
 
1. Einzelgrabstätte 
 
a) für Personen über 6 Jahre  820,00 €  
b) für jedes Jahr der Verlängerung  27,00 €  
c) für Kinder bis zu 6 Jahren  140,00 €  
d) für jedes Jahr der Verlängerung  14,00 €  
 
 
2. Mehrfachgrabstätte 
 
a) je Grabstelle  820,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung 

je Grabstelle  27,00 €  
 
3) Rasenreihengräber 
 
a)     je Grabstelle  820,00 € 
b)     für jedes Jahre der Verlängerung  27,00 € 
 
4) Urnengrabstätte 
 
a) Urnengrabstelle (für zwei Urnen)  820,00 €  
b) für jedes Jahr der Verlängerung  27,00 €  
 
 
5) Urnengrabstätte - anonym 
 
c) Urnengrabstelle  820,00 €  
d) für jedes Jahr der Verlängerung  27,00 €  
 
 
II. Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle  
 
1. Für die Benutzung des Aussegnungsbereiches der 

Friedhofskapelle / DGH Varrigsen (einschl. Heizung, 
Beleuchtung) beträgt die Gebühr  240,00 € 

 
2. Für das Aufbewahren von Leichen (Leichenkühlzelle), 

die nicht auf dem Friedhof der Aufbewahrungsgemeinde 
beigesetzt werden beträgt die Gebühr  240,00 € 
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III. Gebühren für die Beisetzung 
1. Aushebung und Wiederverfüllen einer Grabstelle 

säubern und hügeln (ausschließlich Bepflanzung) 
 
a) für Totgeburten und Kinder bis zu 6 Jahren  220,00 € 
b) für Erwachsene und Kinder über 6 Jahre  590,00 € 
c) für ein Urnengrab  200,00 € 
d) Beisetzung einer Urne in vorhandenes 

Einzel- bzw. Mehrfachgrab  200,00 € 
 
 
IV. Gebühren für die Genehmigung zur Errichtung und  Änderung eines 

Gedenkzeichens 
1. Einzelgräber  115,00 € 
2. Mehrfachgräber  115,00 € 
3. Urnengräber  115,00 € 
 
 
V. Gebühr für die Verlegung von Rotsandstein - Einf assungen 
1. Einzelgräber  250,00 € 
2. Mehrfachgräber  300,00 € 
3. Urnengräber  154,00 € 
 
 
 
VI. Sonstiges 
1. Gebühr für die Umbettung einer Leiche 

je Umbettung  1.844,00 € 
 
2. Pflege von Rasenreihengräbern  700,00 €  
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3. Pflege anonymer Urnengrabstätten während 
der Ruhefrist je Grabstätte  350,00 € 
 

4. Gebühr für die Pflege von Hecken 
als Grabumpflanzungen auf dem Friedhof 
in Varrigsen 
 

a) Einzelgräber  20,00 € 
b) Mehrfachgräber  30,00 € 
 

§ 6 
 

Mehrwertsteuer 
 
In allen in dieser Gebührensatzung festgesetzten Gebühren und Kosten, die der 
Umsatzsteuerpflicht unterliegen, ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im 
Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe enthalten. 
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§ 7 
 

Inkrafttreten 
 
Die Gebührensatzung tritt am 01. Januar 1998 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 01. Juli 1995 außer Kraft. 
 
 
 
Delligsen, den 11.12.1997 
 

Flecken Delligsen 
(Siegel) 

 
Mittendorf Becker 

Bürgermeister Gemeindedirektor 
 
Veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Holzminden am 18.12.1997, 
Nr. 30/1997. 
 
 
 
 
Delligsen, den 23.03.2010 

gez. Krösche 
Bürgermeister 

 
 
2.Änderungssatzung vom 23.03.2010 veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis 
Holzminden Nr. 6/2010 am 15.04.2010. 


